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Ergänzungsge#etz, zur „Freiwilligen Gerichtsbarkeit“  
bezüglich des Gerichtsverfa##ungsge#etzes. 

 
er#tmals gegeben am 20.05.1898, im Namen des Deut#chen Reiches  

Änderungs#tand 01.12.2009  
 

In Kraft ge#etzt am 01.12.2009 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger  
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
 
Nur § 1 wird ergänzt zu nachfolgendem Wortlaut: 

 
§ 1 
 

Für diejenigen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche durch Reichsge#etz den Gerichten 
übertragen #ind, gelten, #oweit nicht ein anderes be#timmt i#t, die nach#tehenden allgemeinen Vor#chriften. 
 
Es gelten im ge#amten Umfang die#es Ge#etzes, § 15 und § 16 des Gerichtsverfa##ungsge#etzes. 

 
§ 2 

 
Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 

 
 

Gegeben zu Berlin, den 01. Dezember 2009 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes
(RdV) Der Stellvertretende Reichskanzler

Staats#ekretär des Innern
Erhard Lorenz


